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IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesfinanzgericht hat durch den Richter Dr. Rudolf Wanke über die Beschwerde
des Mag. Dipl.-Ing. Markus M*****, *****Adresse*****, vom 7. 1. 2014 gegen das
Straferkenntnis des Magistrates der Stadt Wien vom 12. 12. 2013, MA 67-PA-744*****,
betreffend Verwaltungsübertretung nach § 5 Abs. 2 Parkometerabgabeverordnung zu
Recht erkannt:

I. Gemäß § 50 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (VwGVG) in Verbindung mit
§ 24 Abs. 1 Bundesfinanzgerichtsgesetz (BFGG) und § 5 Gesetz über das Wiener
Abgabenorganisationsrecht (WAOR) wird die Beschwerde als unbegründet abgewiesen
und wird das angefochtene Straferkenntnis bestätigt.

II. Gemäß § 52 Abs. 1 und 2 VwGVG i. V. m. § 24 Abs. 1 BFGG und § 5 WAOR hat der
Beschwerdeführer einen Beitrag zu den Kosten des Beschwerdeverfahrens in Höhe von
12,00 Euro, das sind 20% der verhängten Geldstrafe, zu leisten.

III. Der Magistrat der Stadt Wien wird gemäß § 25 Abs. 2 BFGG als Vollstreckungsbehörde
bestimmt. Der Beitrag zu den Kosten des Beschwerdeverfahrens (12,00 Euro) ist
zusammen mit der Geldstrafe (60,00 Euro) und dem Beitrag zu den Kosten des
behördlichen Verfahrens (10,00 Euro) an den Magistrat der Stadt Wien zu entrichten.

IV. Gegen dieses Erkenntnis ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG eine ordentliche Revision
an den Verwaltungsgerichtshof durch die vor dem Bundesfinanzgericht belangte Behörde
nicht zulässig.

Entscheidungsgründe

Vorverfahren

Das Parkraumüberwachungsorgan stellte am 21. 5. 2013 um 14:19 Uhr fest, dass der
PKW mit dem amtlichen Kennzeichen BN 5***** in Wien 8., Florianigasse 9, in einer
Kurzparkzone abgestellt war, wobei sich im Fahrzeug zwei Parkscheine übereinander
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befanden. Der oben gelegene, lesbare Parkschein, wies eine Ankunftszeit von 15:00 Uhr
auf, der unten gelegene war durch den oben gelegenen verdeckt und daher nicht lesbar.

Dies wurde fotografisch vom Parkraumüberwachungsorgan festgehalten:

Gegen die hierauf - offenbar zur Zahl MA 67-PA-714***** - ergangene
Organstrafverfügung erhob der Beschwerdeführer (Bf), Mag. Dipl.-Ing. Markus M*****, mit
E-Mail vom 23. 8. 2013 Einspruch und führte darin aus:

sehr geehrte damen und herren

hiermit legen wir widerspruch gegen die obig genannte strafverfügung wegen eines
vergehens vom 21.05.2013, 14.19 uhr, zumal wir bzw. herr michael S***** schon an
diesem nachmittag, dem 21.05.2013, bei ihnen angerufen hatte und explizit dargestellt
hatte, dass es sich um missverständnis handelte, da ordnungsgemäss parkscheine für
den angegeben zeitraum nicht nur von herrn michael S***** ausgefüllt wurden, sondern
natürlich auch im pkw mit dem kennzeichen bn-5***** deponiert wurden

zum angegebenen zeitpunkt war ich, markus M*****, mit dem pkw in wien bei herrn
michael S*****, florianigasse X*****; 1080 wien, da ich bei ihm eine kirschlorbeer-hecke
zu schneiden hatte. nicht ich selbst, sondern herr S***** war damals so nett, für mich
parkscheine auszufüllen, die wir dann im pkw bn-5***** eigentlich recht deutlich sichtbar
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im pkw deponierten. besonders ärgerlich an dieser sitaution war und ist, dass sowohl
herr S***** (zeuge!!!) als auch ich immer wieder draussen am fahrzeug waren, da auch
schnittgut zu verstauen war und wir den strafzettel erst recht spät gesehen haben, obwohl
parkscheine vorliegen - und ganz ehrlich, ohne nun unhöflich zu sein, sie waren deutlich
sichtbar, wie auch herr S***** bestätigen wird

unabhängig davon finden sie nun im anhang die von herrn S***** ausgefüllten parkscheine
vor und selbstverständlich gehe ich nun davon aus, dass diese strafverfügung
zurückgenommen wird, zumnal wir -wie schon erwähnt - bereits am 21.05.2013
telefonisch darauf hingewiesen hatten, dass parkscheine vorliegen und es sich daher um
einen irrtum handeln muss

Mit freundlichen und ökologischen Grüssen...

Beigefügt war ein Foto, das die Parkscheine mit den Nummern 618513 HGB und 618514
HGB zeigt, wobei bei dem Parkschein mit der ersten Nummer als Ankunftszeit 15 Uhr und
bei dem Parkschein mit der Folgenummer als Ankunftszeit 14 Uhr angegeben war.

Der Magistrat der Stadt Wien stellte fest, dass bei ihm hinsichtlich des Bf keine Vorstrafen
aktenkundig sind, und erließ eine Strafverfügung.

Strafverfügung vom 7. 10. 2013

Der Magistrat der Stadt Wien hat mit Datum 7. 10. 2013, dem Bf zugestellt am 10. 10.
2013, gegenüber dem Bf eine Strafverfügung erlassen, deren Spruch folgendermaßen
lautet:

Sie haben das mehrspurige Kraftfahrzeug mit dem behördlichen Kennzeichen
BN-5***** am 21.5.2013 um 14: 19 Uhr in Wien 08, Florianigasse 9 in einer
gebührenpflichtigen Kurzparkzone abgestellt, ohne für seine Kennzeichnung mit einem
für den Beanstandungszeitpunkt gültig entwerteten Parkschein gesorgt zu haben, da der
Parkschein Nr. 618513HGB insofern unrichtig entwertet war, als er die Entwertungen
15:00 Uhr trug. Demnach haben Sie die Parkometerabgabe fahrlässig verkürzt.

Sie haben dadurch folgende Rechtsvorschriften verletzt:

§ 5 Abs. 2 Parkometerabgabeverordnung, ABI. der Stadt Wien Nr. 51/2005, in der
geltenden Fassung.

Wegen dieser Verwaltungsübertretung wird über Sie gemäß § 4 Abs. 1 Parkometergesetz
2006 in Anwendung des § 47 Verwaltungsstrafgesetz 1991 - VStG, in der
geltenden Fassung, eine Geldstrafe von EUR 60, falls diese uneinbringlich ist, eine
Ersatzfreiheitsstrafe von 12 Stunden verhängt.

Es ist daher ein Betrag von EUR 60,00 zu entrichten.
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Einspruch vom 11. 10. 2013

Hiergegen erhob der Bf mit E-Mail vom 11. 10. 2013 Einspruch:

... mit schreiben vom 07.10.2013 hatten sie nochmals zu obig genanntem akt eine weitere
strafverfügung (oder die gleiche?) zugesandt

dazu ist mitzuteilen, dass der widerspruch bestehen bleibt, weil sich an den fakten nichts
geändert - siehe email unten!!! - und ich eher verwundert bin, zumal aus dem letzten
schreiben von ihnen falsche schlüsse gezogen wurden, da auch aus dem von ihnen uns
zugesandten foto eindeutig hervorgeht, dass es sich  hierbei um zwei (!!!) parkscheine
handelt

der zeuge, herr michael S*****, steht wie ich nach wie vor zu seiner aussage, daher gehen
wir davon aus, dass das verfahren eingestellt, weil eben zum angegebenen zeitpunkt zwei
parkscheine ausgestellt und vor allem korrekt entwertet waren !!!!

abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass bei einem möglichen argument,
die parkscheine lägen übereinander und wären nicht klar einsichtbar gewesen, was wir
nicht abstreiten, dann ist dazu anzumerken, dass herr S***** die parkscheine im fahrzeug
deponiert hatte - dies nur zur info

wir erwarten demnach die einstellung des verfahrens

Angefochtenes Straferkenntnis vom 12. 12. 2013

Der Magistrat der Stadt Wien hat hierauf mit Datum 12. 12. 2013, dem Bf zugestellt am 19.
12. 2013, gegenüber dem Bf ein Straferkenntnis erlassen, dessen Spruch folgendermaßen
lautet:

Sie haben das mehrspurige Kraftfahrzeug mit dem behördlichen Kennzeichen BN-5*****
am 21.5.2013 um 14:19 Uhr in Wien 08, Florianigasse 9 in einer gebührenpflichtigen
Kurzparkzone abgestellt, ohne für seine Kennzeichnung mit einem für den
Beanstandungszeitpunkt gültig entwerteten Parkschein gesorgt zu haben, da der
Parkschein Nr. 618513HGB insofern unrichtig entwertet war, als er die Entwertungen
15:00 Uhr trug. Demnach haben Sie die Parkometerabgabe fahrlässig verkürzt.

Sie haben dadurch folgende Rechtsvorschriften verletzt:

§ 5 Abs. 2 Parkometerabgabeverordnung, ABI. der Stadt Wien Nr. 51/2005, in der
geltenden Fassung.

Wegen dieser Verwaltungsübertretung wird über Sie gemäß § 4 Abs. 1 Parkometergesetz
2006 eine Geldstrafe von EUR 60,00, falls diese uneinbringlich ist, eine
Ersatzfreiheitsstrafe von 12 Stunden verhängt.
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Ferner haben Sie gemäß § 64 Verwaltungsstrafgesetz 1991 - VStG, in der geltenden
Fassung, EUR 10,00 als Beitrag zu den Kosten des Strafverfahrens zu zahlen.

Der zu zahlende Gesamtbetrag (Strafe, Kosten) beträgt daher EUR 70,00. Außerdem sind
die Kosten des Strafvollzuges zu ersetzen.

Der Magistrat des Stadt Wien begründete dieses Straferkenntnis wie folgt:

Aus der Aktenlage ergibt sich folgender Sachverhalt:

Sie haben das verfahrensgegenständliche Kraftfahrzeug an der vorhin genannten
Örtlichkeit abgestellt, sodass es dort zur angeführten Zeit in einer gebührenpflichtigen
Kurzparkzone gestanden ist, ohne für seine Kennzeichnung mit einem für den
Beanstandungszeitpunkt gültig entwerteten Parkschein gesorgt bzw. einen elektronischen
Parkschein aktiviert zu haben, da der Parkschein unrichtig entwertet war. Demnach haben
Sie die Parkometerabgabe fahrlässig verkürzt.

Beweis wurde erhoben durch Einsichtnahme in die Organstrafverfügung, welche von
einem Parkraumüberwachungsorgan der Landespolizeidirektion Wien auf Grund einer
eigenen dienstlichen Wahrnehmung gelegt wurde.

Sie wandten in Ihrem Einspruch gegen die an Sie ergangene Strafverfügung im
Wesentlichen ein, dass zum angegebenen Zeitpunkt zwei Parkscheine ausgestellt und
vor allem korrekt entwertet waren (Beweisfotos wurden bereits im Verfahren MA 67-
PA-714***** übermittelt). Auch wiesen Sie darauf hin, dass bei einem möglichen Argument,
die Parkscheine lägen übereinander und wären nicht klar einsichtbar gewesen, was Sie
nicht abstreiten, dann anzumerken ist, dass Herr S***** die Parkscheine im Fahrzeug
deponiert hatte.

Der Anzeige des Parkraumüberwachungsorgans der Landespolizeidirektion Wien,
welche auf Grund einer eigenen dienstlichen Wahrnehmung gelegt wurde und welche als
taugliches Beweismittel anzusehen ist (Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom
7.9.1990, Zl. 90/18/0079), ist zu entnehmen, dass das Fahrzeug mit dem behördlichen
Kennzeichen BN-5***** (Renault Megane silber) am 21.5.2013 um 14:19 Uhr in Wien
8, Florianigasse 9, in einer gebührenpflichtigen Kurzparkzone gestanden ist, ohne dass
ein für den Beanstandungszeitpunkt gültig entwerteter Parkschein hinterlegt bzw. ein
elektronischer Parkschein aktiviert war, da der hinterlegte Parkschein unrichtig entwertet
war. Auch wurde vom Meldungsleger ein Foto angefertigt, die den hinterlegtem Parkschein
zeigt.

Rechtlich ist dieser Sachverhalt wie folgend zu beurteilen:

Jeder Lenker eines mehrspurigen Kraftfahrzeuges, der ein solches in einer Kurzparkzone
abstellt, muss bei Beginn des Abstellens die Parkometerabgabe entrichten (§ 5 Abs. 2 des
Parkometerabgabeverordnung).

Der Parkschein ist bei mehrspurigen Fahrzeugen mit Windschutzscheibe hinter dieser
und durch diese gut erkennbar, bei anderen mehrspurigen Fahrzeugen an einer sonst
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geeigneten Stelle gut wahrnehmbar anzubringen (§ 5 der Kontrolleinrichtungenverordnung
vom 14.08.2008, Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 33/2008).

Abgabepflichtige, die ein mehrspuriges Kraftfahrzeug in einer Kurzparkzone abstellen,
haben dafür zu sorgen, dass es während der Dauer seiner Abstellung mit einem richtig
angebrachten und richtig entwerteten Parkschein gekennzeichnet ist. (§ 3 Abs. 1 der
Kontrolleinrichtungenverordnung vom 14.08.2008, Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 33/2008).

Die Entwertung der Parkscheine hat durch deutlich sichtbares und haltbares Ankreuzen
des Beginnes der Abstellzeit (Monat, Tag, Stunde, Minute) und Eintragen des Jahres
zu erfolgen, wobei angefangene Viertelstunden unberücksichtigt gelassen werden
können. Bei Verwendung mehrerer Parkscheine sind auf jedem Parkschein die
gleichen, der Ankunftszeit entsprechenden Daten zu bezeichnen (§ 3 Abs. 2 der
Kontrolleinrichtungenverordnung, Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 33/2008).

Der Parkschein ist hinter der Windschutzscheibe gut sichtbar anzubringen. Wie aus
Ihren eigenen Einspruchsangaben hervorgeht, sind Sie dieser Verpflichtung nicht
nachgekommen.

Ihre Rechtfertigung, dass eine andere Person den bzw. die Parkscheine im Fahrzeug
hinterlegt hätten, ist deshalb nicht zielführend, weil Sie als Lenker für die ordnungsgemäße
Entrichtung der Parkometerabgabe haften.

Somit sind Sie der Verpflichtung nicht nachgekommen und haben daher die
Parkometerabgabe nicht entrichtet und somit fahrlässig verkürzt.

Es wird daher der Sachverhalt als erwiesen angenommen, wie er aus der
Organstrafverfügung des Meldungslegers sowie aus der Tatumschreibung im Spruch
dieses Straferkenntnisses ersichtlich ist.

Weiters ist Fahrlässigkeit dann ohne weiteres anzunehmen, wenn zum Tatbestand einer
Verwaltungsübertretung der Eintritt eines Schadens oder einer Gefahr nicht gehört, somit
schon die bloße Nichtbefolgung eines Gebotes oder das Zuwiderhandeln gegen ein
Verbot eine Strafe nach sich zieht, und der Täter nicht glaubhaft macht, dass ihn an der
Verletzung der Verwaltungsvorschrift kein Verschulden trifft (§ 5 Abs. 1 VStG).

Das Verwaltungsstrafrecht ist, soweit das Gesetz keine andere Regelung trifft, von dem
Grundsatz beherrscht, dass derjenige, der sich bei der Erfüllung einer ihm obliegenden
gesetzlichen Verpflichtung der Hilfe eines Dritten bedient, soweit ihn ein Verschulden trifft,
strafrechtlich verantwortlich bleibt. Fahrlässigkeit liegt auch dann vor, wenn die Partei,
falls sie der Erfüllung einer ihr auferlegten Pflicht nicht persönlich nachkommt, sondern sie
einem andern überträgt, sich nicht davon überzeugt, ob ihr Auftrag im Sinne des Gesetzes
befolgt worden ist.

Eine Glaubhaftmachung mangelnden Verschuldens ist Ihnen nicht gelungen, weshalb der
Ihnen angelastete strafbare Tatbestand auch subjektiv als erwiesen anzusehen ist.

Zur Strafbemessung hat die erkennende Behörde Folgendes erwogen:
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Handlungen oder Unterlassungen, durch die die Abgabe hinterzogen oder fahrlässig
verkürzt wird, sind als Verwaltungsübertretungen mit Geldstrafen bis zu EUR 365,00 zu
bestrafen (§ 4 Abs. 1 Parkometergesetz 2006).

Die Strafe hat sich vor allem auch am Strafzweck zu orientieren. Das Parkometergesetz
verfolgt auch das Ziel, den Parkraum zu rationieren und kann dieses Ziel nur erreicht
werden, wenn die Strafe durch ihre Höhe geeignet ist, Sie zur Vermeidung von
Übertretungen des Parkometergesetzes anzuhalten.

Dass die Einhaltung der Vorschrift eine besondere Aufmerksamkeit erfordert habe oder
dass die Verwirklichung des Tatbestandes aus besonderen Gründen nur schwer hätte
vermieden werden können, ist weder hervorgekommen noch auf Grund der Tatumstände
anzunehmen. Ihr Verschulden kann daher nicht als ganz geringfügig angesehen werden.

Bei der Strafbemessung wurde auch berücksichtigt, dass zur Tatzeit rechtskräftige
verwaltungsstrafrechtliche Vormerkungen nicht aktenkundig sind.

Betreffend Ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse und allfällige Sorgepflichten
sind dem Amt keine Umstände bekannt, die annehmen ließen, dass Sie durch die
verhängte Strafe in Ihren wirtschaftlichen Verhältnissen übermäßig hart getroffen werden.

Unter Bedachtnahme auf diese Strafzumessungsgründe und den bis zu EUR 365,00
reichenden Strafsatz, den Unrechtsgehalt der Tat und das Verschulden ist die nunmehr
verhängte Geldstrafe durchaus angemessen und keineswegs zu hoch, zumal weitere
Milderungsgründe nicht hervorgetreten sind.

Die Auferlegung des Beitrages zu den Kosten des Verfahrens stützt sich auf die
zwingende Vorschrift des § 64 Abs. 2 des VStG 1991.

Beschwerde vom 7. 1. 2014

Hiergegen erhob - unter Beifügung der Einsprüche vom 11. 10. 2013 und vom 23. 8. 2013
- der Bf mit E-Mail vom 7. 1. 2014 als Rekurs bezeichnete Beschwerde:

unter rekurs auf die wiederholte strafverfügung vom 12.12.2013 möchte ich nochmals
darufhinweisen, dass der widerspruch aufrecht bestehen bleibt, da entgegen ihrer
auffassung die parkscheine entwertet wurden und mit verlaub, ich nehme es einfach nicht
hin, dass fakten so offensichtlich ignoriert werden

daher ist für uns auch der von dargestellte sachverhalt bei weitem nicht erwiesen - in
dubio pro reo

Beschwerdevorlage vom 13. 3. 2014

Der Magistrat der Stadt Wien legte die Beschwerde am 13. 3 2014, eingelangt am 18. 3.
2014, dem Bundesfinanzgericht ohne Erlassung einer Beschwerdevorentscheidung vor.
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Das Bundesfinanzgericht hat erwogen:

Zuständigkeit

Mit dem (Wiener) Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz Abgaben (LGBl
2013/45) hat das Land Wien die Zuständigkeit für Beschwerden in Angelegenheiten der
in §§ 1 und 2 WAOR (Gesetz über das Wiener Abgabenorganisationsrecht, LGBl. Wien
21/1962) genannten Landes- und Gemeindeabgaben sowie der abgabenrechtlichen
Verwaltungsabtretungen hierzu dem Bundesfinanzgericht übertragen (§ 5 WAOR).
Hiervon betroffen sind Angelegenheiten der nicht bundesrechtlich geregelten öffentlichen
Abgaben (mit Ausnahme der im Wiener Landesgesetz über die Festsetzung des
Ausmaßes von Verwaltungsabgaben im Bereich des Landes und der Gemeinde Wien
vorgesehenen Verwaltungsabgaben in den Angelegenheiten der Wiener Landes- und
Gemeindeverwaltung) der Stadt Wien, und der Grundsteuer, der Lohnsummensteuer
und der Kommunalsteuer, soweit nicht bundesgesetzliche Vorschriften anzuwenden
sind, soweit diese Abgaben von Organen der Stadt Wien verwaltet werden (§ 1 WAOR)
samt Nebenansprüchen (§ 2 WAOR) sowie die diesbezüglichen abgabenrechtlichen
Verwaltungsübertretungen.

§ 24 Abs. 1 BFGG lautet:

§ 24. (1) Das Verfahren vor dem Bundesfinanzgericht ist in der BAO, im Zollrechts-
Durchführungsgesetz (ZollR-DG), BGBl. Nr. 659/1994, und im Finanzstrafgesetz
(FinStrG), BGBl. Nr. 129/1958, geregelt. Für gemäß Art. 131 Abs. 5 B-VG dem
Bundesfinanzgericht übertragene Rechtsmittel betreffend Verwaltungsübertretungen ist
das Verfahren im Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (VwGVG), BGBl. I Nr. 33/2013,
geregelt, wobei jedoch die Frist gemäß § 43 Abs. 1 VwGVG 24 Monate beträgt. Die
Vollstreckung diesbezüglicher Erkenntnisse und Beschlüsse hat nach den Bestimmungen
des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 1991 zu erfolgen.

§ 24 Abs. 1 Satz 2 BFGG derogiert somit (sowohl nach der Lex specialis- als auch nach
der Lex posterior-Regelung) hinsichtlich Verwaltungsübertretungen den in § 1 VwGVG
normierten Ausschluss des BFG von der Anwendbarkeit des VwGVG.

Soweit im VwGVG nicht anderes bestimmt ist, sind gemäß § 38 VwGVG auf das
Verfahren über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 B-VG in Verwaltungsstrafsachen
die Bestimmungen des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 (VStG), mit Ausnahme des 5.
Abschnittes des II. Teiles, und des Finanzstrafgesetzes (FinStrG), und im Übrigen jene
verfahrensrechtlichen Bestimmungen in Bundes- oder Landesgesetzen sinngemäß
anzuwenden, die die Behörde in dem dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht
vorangegangenen Verfahren angewendet hat oder anzuwenden gehabt hätte.
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Gemäß § 24 VStG gilt das AVG auch im Verwaltungsstrafverfahren, wobei die §§ 2, 3,
4, 11, 12, 13 Abs. 8, 14 Abs. 3 zweiter Satz, 37 zweiter Satz, 39 Abs. 3, 41, 42, 44a bis
44g, 51, 57, 68 Abs. 2 und 3, 75 und 78 bis 82 AVG im Verwaltungsstrafverfahren nicht
anzuwenden sind.

Sachverhalt

Das Gericht hält es für erwiesen, dass der Bf am 21. 5. 2013 seinen PKW mit dem
amtlichen Kennzeichen BN 5***** gelenkt und jedenfalls vor 14:19 Uhr in einer
gebührenpflichtigen Kurzparkzone in Wien 8., Florianigasse 9, abgestellt hat. Der Bf ist
Gewerbetreibender und hatte eine Kirschlorbeerhecke im Auftrag von Michael S*****,
Wien 8., Florianigasse X*****, zu schneiden. Michael S***** füllte zwei Parkscheine für die
Dauer von jeweils einer Stunde zum Preis von jeweils 2,00 Euro aus, und zwar jenen mit
der Nummer 61851 HGB mit den Daten 21. 5. 2013, Stunde 15, Minute 0, und den mit der
Nummer 618514 HGB mit den Daten 21. 5. 2013, Stunde 14, Minute 0. Die Parkscheine
wurden von Michael S***** hinter der Windschutzscheibe (Frontscheibe) des Fahrzeuges
in der Weise angebracht, dass er sie übereinanderlegte, wobei erkenntlich war, dass zwei
Parkscheine deponiert sind, aber nur die Daten des oben auf gelegenen Parkscheins mit
der Nummer 61851 HGB ersichtlich waren.

Beweiswürdigung

Das Gericht stützt sich hierbei auf die Aktenlage, insbesondere das glaubwürdige
Vorbringen des Parkraumüberwachungsorgans - das die abgelegten Parkscheine
fotografisch festgehalten hat - und das ebenfalls glaubwürdige Vorbringen des Bf - der ein
Foto der Parkscheine im Verfahren beigebracht hat - selbst.

Zweifel an diesen Feststellungen bestehen nicht, somit ist auch der Grundsatz
"in dubio pro reo" hier nicht anwendbar. Der Unmittelbarkeitsgrundsatz gilt nur im
Fall der Durchführung einer mündlichen Verhandlung (vgl. Fister/Fuchs/Sachs,
Verwaltungsgerichtsbarkeit, § 48 VwGVG Anm. 4).

Die (nicht förmlich beantragte) Einvernahme des Michael S***** als Zeugen ist nicht
erforderlich, da das Gericht den diesbezüglichen Angaben des Bf folgt.

In seiner Eingabe vom 11. 10. 2013 hat der Bf ausdrücklich zugestanden, dass die
Parkscheine übereinander gelegen sind und daher der unten gelegene nicht klar
einsehbar gewesen war.

Dass der oben gelegene Parkschein - im Widerspruch zum Foto des Meldungslegers -
einen Abstellbeginn von 14 Uhr statt von 15 Uhr ausgewiesen hat, wurde vom Bf nicht
behauptet.
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Rechtsgrundlagen

Gemäß § 15 Abs. 3 Z 5 Finanzausgleichsgesetz 2008 sind die Gemeinden kraft freien
Beschlussrechts ermächtigt, Abgaben für das Abstellen mehrspuriger Kraftfahrzeuge in
Kurzparkzonen gemäß § 25 StVO 1960 zu erheben. Hiervon ausgenommen sind nach
dieser Bestimmung:

a) Einsatzfahrzeuge und Fahrzeuge im öffentlichen Dienst gemäß §§ 26 und 26a StVO
1960;

b) Fahrzeuge des Straßendienstes und der Müllabfuhr gemäß § 27 StVO 1960;

c) Fahrzeuge, die von Ärzten bei einer Fahrt zur Leistung ärztlicher Hilfe gelenkt werden,
sofern sie beim Abstellen mit einer Tafel gemäß § 24 Abs. 5 StVO 1960 gekennzeichnet
sind;

d) Fahrzeuge, die von Personen im diplomierten ambulanten Pflegedienst bei einer Fahrt
zur Durchführung solcher Pflege gelenkt werden, sofern sie beim Abstellen mit einer Tafel
gemäß § 24 Abs. 5a StVO 1960 gekennzeichnet sind;

e) Fahrzeuge, die von dauernd stark gehbehinderten Personen abgestellt werden oder
in denen solche Personen gemäß § 29b Abs. 3 StVO 1960 befördert werden, wenn die
Fahrzeuge mit dem Ausweis gemäß § 29b Abs. 1 oder 5 StVO 1960 gekennzeichnet sind;

f) Fahrzeuge, die für den Bund, eine andere Gebietskörperschaft oder einen
Gemeindeverband zugelassen sind, ausgenommen Personenkraftwagen;

g) Fahrzeuge, die lediglich zum Zwecke des Aus- und Einsteigens von Personen oder für
die Dauer der Durchführung einer Ladetätigkeit halten.

Mit § 1 Abs. 1 des (Wiener) Gesetzes über die Regelung der Benützung von Straßen
durch abgestellte mehrspurige Kraftfahrzeuge (Parkometergesetz 2006) wurde die
Gemeinde Wien ermächtigt, durch Verordnung für das Abstellen von mehrspurigen
Kraftfahrzeugen in Kurzparkzonen gemäß § 25 StVO die Entrichtung einer Abgabe auch
für mehrspurige Kraftfahrzeuge vorzuschreiben, die lediglich zum Zwecke des Aus- und
Einsteigens von Personen oder für die Dauer der Durchführung einer Ladetätigkeit halten.

§ 3 dieses Gesetzes ermächtigt die Gemeinde, durch Verordnung die Art der von den
Abgabepflichtigen zu verwendenden Kontrolleinrichtungen unter Bedachtnahme auf eine
möglichst einfache Handhabung und auf die Auswirkungen auf das Stadtbild sowie unter
Rücksichtnahme auf zur Überwachung von Parkzeitbeschränkungen vorgeschriebene
Kontrolleinrichtungen zu bestimmen.

Die Verordnung des Wiener Gemeinderats, mit der für das Abstellen von mehrspurigen
Kraftfahrzeugen in Kurzparkzonen die Entrichtung einer Abgabe vorgeschrieben
wird (Parkometerabgabeverordnung), lautet in der Fassung Amtsblatt der Gemeinde
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Wien vom 18. 7. 2013, 2013/29 (siehe http://www.wien.gv.at/recht/landesrecht-wien/
rechtsvorschriften/html/f4200400.htm), lautet:

Der Wiener Gemeinderat hat auf Grund des § 15 Abs. 3 Z 5 des
Finanzausgleichsgesetzes 2005 (FAG 2005), BGBl. I Nr. 156/2004, in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 34/2005, sowie des Gesetzes über die Regelung der
Benützung von Straßen durch abgestellte mehrspurige Kraftfahrzeuge (Parkometergesetz
2006) beschlossen:
§ 1. Für das Abstellen von mehrspurigen Kraftfahrzeugen in Kurzparkzonen (§ 25 StVO
1960) ist eine Abgabe zu entrichten.
(2) 1. der Begriff „Abstellen“ umfasst sowohl das Halten im Sinne der Begriffsbestimmung
des § 2 Abs. 1 Z 27 der StVO 1960, als auch das Parken im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 28 der
StVO 1960 von mehrspurigen Kraftfahrzeugen;
2. der Begriff „Kraftfahrzeug“ ist im Sinne der Begriffsbestimmung des § 2 Abs. 1 Z
1 des Kraftfahrgesetzes 1967 (KFG 1967), BGBl. Nr. 267/1967, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 175/2004, zu verstehen.
(3) Die Bestimmungen der StVO 1960 sowie die Bestimmungen der darauf gestützten
Verordnungen und Anordnungen werden durch diese Verordnung nicht berührt.
(4) Die Bemessung der Abgabe erfolgt durch formlose Zahlungsaufforderung.
§ 2. Die Abgabe beträgt für jede halbe Stunde Abstellzeit 1 Euro, wobei für angefangene
halbe Stunden der volle Abgabenbetrag zu entrichten ist. Beträgt die gesamte Abstellzeit
nicht mehr als fünfzehn Minuten, ist ein Abgabenbetrag nicht zu entrichten, wenn der
hiefür vorgesehene Parkschein vorschriftsmäßig angebracht und entwertet oder aktiviert
ist.
§ 3. Das bei Erwerb von Parkscheinen zu zahlende Entgelt beträgt pro Parkschein
a) für eine Abstellzeit von einer halben Stunde (rot) 1 Euro,
b) für eine Abstellzeit von einer Stunde (blau) 2 Euro,
c) für eine Abstellzeit von eineinhalb Stunden (grün) 3 Euro
d) für eine Abstellzeit von zwei Stunden (gelb) 4 Euro.
§ 4. Das bei Erwerb von elektronischen Parkscheinen zu zahlende Entgelt beträgt pro
elektronischem Parkschein
a) für eine Abstellzeit von einer halben Stunde 1 Euro,
b) für eine Abstellzeit von einer Stunde 2 Euro,
c) für eine Abstellzeit von eineinhalb Stunden 3 Euro,
d) für eine Abstellzeit von zwei Stunden 4 Euro,
e) für eine Abstellzeit von zweieinhalb Stunden 5 Euro,
f) für eine Abstellzeit von drei Stunden 6 Euro.
§ 4a. (1) Der Magistrat hat die in den §§ 2 bis 4 angeführten Abgaben zu erhöhen oder zu
verringern, wenn sich der von der Bundesanstalt Statistik Österreich berechnete und im
Amtsblatt der Stadt Wien kundgemachte Verbraucherpreisindex 2005 (VPI 2005) oder ein
an dessen Stelle tretender Index seit 1. Jänner 2007 und in weiterer Folge seit der letzten
Änderung der Abgabe zum Stichtag 30. Juni eines Jahres mindestens insoweit verändert
hat, dass unter Zugrundelegung der Änderung eine Erhöhung bzw. Verminderung der
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jeweils geltenden Abgabenhöhe für jede halbe Stunde Abstellzeit in Höhe von mindestens
5 Cent (Schwellenwert) vorzunehmen ist. Die Änderung hat im Ausmaß der Erhöhung
oder Verminderung des Indexes zum Stichtag 30. Juni dieses Jahres in Schritten von
vollen 5 Cent zu erfolgen. Dabei sind Teilbeträge von weniger als 3 Cent auf die vorigen
10 Cent abzurunden und Teilbeträge von weniger als 8 Cent auf die vorigen 5 Cent
abzurunden. Teilbeträge von mindestens 3 Cent sind auf die nächsten 5 Cent aufzurunden
und Teilbeträge von mindestens 8 Cent auf die nächsten 10 Cent aufzurunden. Die
Valorisierung ist vom Magistrat im Amtsblatt der Stadt Wien kundzumachen und tritt mit
Beginn des der Indexanpassung nachfolgenden 1. Jänner in Kraft.
(2) Abweichend von Abs. 1 ist im Falle einer Änderung der Abgabe durch Verordnung des
Gemeinderates in der Zeit zwischen 1. Jänner und 31. Dezember des Jahres 2007 als
Vergleichswert für die erstmalige Valorisierung der Verbraucherpreisindex 2005 (VPI 2005)
zu dem Stand heranzuziehen, der dem Datum der Kundmachung dieser Verordnung
entspricht.
(3) Mit dem Inkrafttreten einer Änderung der Abgabenhöhe verlieren jeweils alle
Parkscheine mit dem Aufdruck von nicht mehr gültigen Gebühren ihre Eigenschaft als
Abgabenentrichtungsmittel. Diese Parkscheine können innerhalb von 6 Monaten ab dem
Inkrafttreten einer Änderung der Abgabenhöhe gegen Rückerstattung des aufgedruckten
Wertes zurückgegeben werden.
§ 5. (1) Die Abgabe gilt mit der ordnungsgemäßen Entwertung des Parkscheins (der
Parkscheine) oder mit der Bestätigung der Abstellanmeldung als entrichtet.
(2) Zur Entrichtung der Abgabe sind der Lenker, der Besitzer und der Zulassungsbesitzer
zur ungeteilten Hand verpflichtet. Jeder Lenker, der ein mehrspuriges Kraftfahrzeug in
einem Gebiet abstellt, für das eine Abgabepflicht besteht, hat die Parkometerabgabe
bei Beginn des Abstellens des Fahrzeuges zu entrichten. Die Lenker haben bei der
Durchführung der angeordneten Kontrollmaßnahmen mitzuwirken.
§ 6. Die Abgabe ist nicht zu entrichten für:
a) Fahrzeuge, die für den Bund, eine andere Gebietskörperschaft oder einen
Gemeindeverband zugelassen sind, ausgenommen Personenkraftwagen;
b) Einsatzfahrzeuge gemäß § 26 StVO 1960 und Fahrzeuge im öffentlichen Dienst gemäß
§ 26a StVO 1960;
c) Fahrzeuge des Straßendienstes und der Müllabfuhr gemäß § 27 StVO 1960;
d) Fahrzeuge, die von Ärzten bei einer Fahrt zur Leistung ärztlicher Hilfe gelenkt werden,
sofern sie beim Abstellen mit einer Tafel gemäß § 24 Abs. 5 StVO 1960 gekennzeichnet
sind;
e) Fahrzeuge, die von Personen im diplomierten ambulanten Pflegedienst bei einer Fahrt
zur Durchführung solcher Pflege gelenkt werden, sofern sie beim Abstellen mit einer Tafel
gemäß § 24 Abs. 5a StVO 1960 gekennzeichnet sind;
f) Taxis, die zum Zwecke der Kundenaufnahme oder –abfertigung anhalten;
g) Fahrzeuge, die von Inhabern eines Ausweises gemäß § 29b Abs. 1 oder 5 StVO
1960 abgestellt werden oder in denen solche Personen gemäß § 29b Abs. 3 StVO 1960
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befördert werden, wenn die Fahrzeuge mit dem Ausweis gemäß § 29b Abs. 1 oder 5 StVO
1960 gekennzeichnet sind;
h) Fahrzeuge, die von Personen, die zur selbstständigen Ausübung des Hebammenberufs
berechtigt sind, bei einer Fahrt zur Leistung von Geburtshilfe gelenkt werden, sofern sie
beim Abstellen mit einer Tafel gemäß § 24 Abs. 5c StVO 1960 gekennzeichnet sind.
§ 7. Der Nettoertrag der Parkometerabgabe ist für Maßnahmen zu verwenden, die der
Erleichterung des innerstädtischen Verkehrs dienen. Darunter sind vor allem Maßnahmen
zu verstehen, die den Bau von Garagen fördern, die der Verbesserung von Einrichtungen
des öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs dienen, oder solche, die zu einer
Funktionsaufteilung zwischen Individual- und Massenverkehr führen. Unter Nettoertrag
der Parkometerabgabe ist der um die Kosten der Kontrolleinrichtungen verminderte
Abgabenertrag zu verstehen.
§ 8. Soweit in dieser Verordnung auf Bestimmungen der StVO 1960 verwiesen wird, ist die
Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159/1960, in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 39/2013 anzuwenden.
§ 9. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2006 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung
des Wiener Gemeinderates, mit der für das Abstellen von mehrspurigen Kraftfahrzeugen
in Kurzparkzonen die Entrichtung einer Abgabe vorgeschrieben wird (Amtsblatt der Stadt
Wien Nr. 28/2003) außer Kraft.
(2) Bereits ausgestellte Bescheinigungen über Befreiungen gemäß § 6 Abs. 2 behalten
ihre Gültigkeit.
 

Die Verordnung des Wiener Gemeinderats über die Art der zu verwendenden
Kontrolleinrichtungen in Kurzparkzonen (Kontrolleinrichtungenverordnung) lautet in
der Fassung Amtsblatt der Gemeinde Wien vom 18. 7. 2013, 2013/29 (siehe http://
www.wien.gv.at/recht/landesrecht-wien/rechtsvorschriften/html/f4200200.htm), die Anlagen
werden hier nicht wiedergegeben:

Der Wiener Gemeinderat hat auf Grund des § 15 Abs. 3 Z 5 des
Finanzausgleichsgesetzes 2008 (FAG 2008), BGBl. I Nr. 103/2007, in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 66/2008, sowie des § 3 des Gesetzes über die
Regelung der Benützung von Straßen durch abgestellte mehrspurige Kraftfahrzeuge
(Parkometergesetz 2006), LGBl. für Wien Nr. 9/2006, in der Fassung LGBl. für Wien Nr.
33/2007, beschlossen:
1. Abschnitt
Regelungsgegenstand
§ 1. Als Hilfsmittel zur Überwachung der Einhaltung der Vorschriften der
Verordnung des Wiener Gemeinderates, mit der für das Abstellen von mehrspurigen
Kraftfahrzeugen in Kurzparkzonen die Entrichtung einer Abgabe vorgeschrieben wird
(Parkometerabgabeverordnung), sind Parkscheine nach dem Muster der Anlagen oder
elektronische Parkscheine zu verwenden.
2. Abschnitt
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Parkscheine
§ 2. (1) Der Parkschein nach Anlage I für eine Abstellzeit von fünfzehn Minuten ist in
violetter Farbe, der Parkschein nach Anlage II für eine Abstellzeit von einer halben Stunde
ist in roter, der für eine Abstellzeit von einer Stunde in blauer, der für eine Abstellzeit von
eineinhalb Stunden in grüner und der für eine Abstellzeit von zwei Stunden in gelber Farbe
aufzulegen.
(2) Für die Parkscheine nach Anlage II und III ist ein Entgelt zu entrichten. Dieses
wird durch die Verordnung des Wiener Gemeinderates, mit der für das Abstellen
von mehrspurigen Kraftfahrzeugen in Kurzparkzonen die Entrichtung einer Abgabe
vorgeschrieben wird (Parkometerabgabeverordnung), festgesetzt.
§ 3. (1) Abgabepflichtige, die ein mehrspuriges Kraftfahrzeug in einer Kurzparkzone
abstellen, haben dafür zu sorgen, dass es während der Dauer seiner Abstellung mit einem
richtig angebrachten und richtig entwerteten Parkschein gekennzeichnet ist.
(2) Die Entwertung der Parkscheine nach Anlage II hat durch deutlich sichtbares und
haltbares Ankreuzen des Beginnes der Abstellzeit (Monat, Tag, Stunde, Minute) und
Eintragen des Jahres zu erfolgen, wobei angefangene Viertelstunden unberücksichtigt
gelassen werden können. Bei Verwendung mehrerer Parkscheine sind auf jedem
Parkschein die gleichen, der Ankunftszeit entsprechenden Daten zu bezeichnen.
(3) Die Entwertung des Parkscheines nach Anlage I hat durch deutlich sichtbares und
haltbares Eintragen der Stunde und Minute zu erfolgen. Bei einstelligen Stunden- oder
Minutenangaben ist eine Null vorzusetzen.
(4) Die Entwertung der Parkscheine nach Anlage III hat durch deutlich sichtbares und
haltbares Eintragen von Tag, Monat und Jahr zu erfolgen, wobei bei einstelligen Tages-
oder Monatsangaben eine Null vorzusetzen ist. Der Beginn der Abstellzeit (Stunde,
Minute) ist deutlich sichtbar und haltbar anzukreuzen, wobei angefangene Viertelstunden
unberücksichtigt gelassen werden können. Bei Verwendung mehrerer Parkscheine
sind auf jedem Parkschein die gleichen, der Ankunftszeit entsprechenden Daten zu
bezeichnen.
(5) Der Inhalt dieser Bestimmung kann auf der Rückseite der Parkscheine wiedergegeben
werden.
§ 4. (1) Die Verwendung von mehr als einem Parkschein nach Anlage I (Fünfzehn-
Minuten-Parkschein) in zeitlich unmittelbarer Aufeinanderfolge ist unzulässig.
(2) Die Kombination eines Parkscheines nach Anlage II oder III mit einem Parkschein nach
Anlage I in zeitlich unmittelbarer Aufeinanderfolge ist unzulässig.
§ 5. Parkscheine sind bei mehrspurigen Kraftfahrzeugen mit Windschutzscheibe hinter
dieser und durch diese gut erkennbar, bei anderen mehrspurigen Kraftfahrzeugen an einer
sonst geeigneten Stelle gut wahrnehmbar anzubringen.
3. Abschnitt
Elektronische Parkscheine
§ 6. (1) Übersteigt die Abstellzeit fünfzehn Minuten, ist für die elektronischen Parkscheine
ein Entgelt zu entrichten. Dieses wird durch die Verordnung des Wiener Gemeinderates,
mit der für das Abstellen von mehrspurigen Kraftfahrzeugen in Kurzparkzonen die
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Entrichtung einer Abgabe vorgeschrieben wird (Parkometerabgabeverordnung),
festgesetzt.
(2) Zur Entrichtung des Entgeltes ist vom Abgabepflichtigen bei dem mit dem Betrieb des
elektronischen Systems beauftragten Unternehmen ein Benutzerkonto einzurichten.
(3) Durch Teilnahme an dem elektronischen System stimmt der Abgabepflichtige den in §
8 genannten Datenverwendungen zu.
§ 7. (1) Abgabepflichtige, die ein mehrspuriges Kraftfahrzeug in einer Kurzparkzone
abstellen, haben dafür zu sorgen, dass während der Dauer seiner Abstellung ein
elektronischer Parkschein aktiviert ist.
(2) Die Aktivierung eines elektronischen Parkscheines erfolgt durch Übermittlung
einer SMS oder im Wege einer vom Systembetreiber zur Verfügung gestellten
Internet-Applikation über das Internet Protokoll (IP) an das elektronische System.
Über das Mobiltelefon bzw. das (mobile) Endgerät ist die beabsichtigte Parkdauer
sowie das behördliche Kennzeichen des abgestellten mehrspurigen Kraftfahrzeuges
einzugeben, sofern das behördliche Kennzeichen nicht bereits im Zuge der Einrichtung
des Benutzerkontos im System erfasst wurde (Abstellanmeldung). Danach ist die
Rückmeldung des elektronischen Systems durch SMS oder im Wege einer vom
Systembetreiber zur Verfügung gestellten Internet-Applikation über das Internet Protokoll
(IP) über die durchgeführte Transaktion abzuwarten (Bestätigung).
(3) Wird die Abstellanmeldung durch das elektronische System bestätigt, gilt die Abgabe
als entrichtet oder darf das mehrspurige Kraftfahrzeug für einen fünfzehn Minuten nicht
übersteigenden Zeitraum abgestellt werden.
§ 8. (1) Der Magistrat kann zum Zwecke der Kontrolle der Abgabenentrichtung folgende
Datenarten ermitteln und weiterverarbeiten: Name, Adresse, mobile Rufnummer,
Kennzeichen des mehrspurigen Kraftfahrzeuges, Status des Benutzerkontos (Darstellung
aller Aufladungen und Abbuchungen) und Kreditkartendaten.
(2) Die gemäß Abs. 1 verarbeiteten Datenarten sind zehn Jahre nach Ablauf des Jahres,
in dem der Abgabenanspruch entstanden ist, aufzubewahren.
§ 9. (1) Wird das Entgelt im Wege der Benützung eines elektronischen Parkscheines
entrichtet, ist die Kombination mit einem Parkschein nach Anlage I (Fünfzehn-Minuten-
Parkschein) oder mit einem fünfzehn Minuten nicht übersteigenden elektronischen
Parkschein in zeitlich unmittelbarer Aufeinanderfolge unzulässig.
(2) Die unmittelbar aufeinander folgende Aktivierung von elektronischen Parkscheinen
mit einer fünfzehn Minuten nicht übersteigenden Abstellzeit oder die Kombination der
Aktivierung eines fünfzehn Minuten nicht übersteigenden elektronischen Parkscheins mit
einem Parkschein gemäß Anlage I, II oder III in zeitlich unmittelbarer Aufeinanderfolge ist
unzulässig.
4. Abschnitt
Schluss- und Übergangsbestimmungen
§ 11. Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages ihrer Kundmachung in Kraft. Gleichzeitig
tritt die Kontrolleinrichtungenverordnung, ABl. der Stadt Wien Nr. 51/2005, zuletzt geändert
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durch ABl. der Stadt Wien Nr. 1/2008, außer Kraft. Sie ist aber auf Sachverhalte weiterhin
anzuwenden, die sich während ihrer Gültigkeitsdauer ereignet haben.
 

Gemäß § 4 Abs. 1 Parkometergesetz 2006 sind Handlungen oder Unterlassungen, durch
die die Abgabe hinterzogen oder fahrlässig verkürzt wird, als Verwaltungsübertretungen
mit Geldstrafen bis zu 365 Euro zu bestrafen.

Wenn eine Verwaltungsvorschrift über das Verschulden nicht anderes bestimmt, genügt
gemäß § 5 Abs. 1 VStG zur Strafbarkeit fahrlässiges Verhalten. Fahrlässigkeit ist bei
Zuwiderhandeln gegen ein Verbot oder bei Nichtbefolgung eines Gebotes dann ohne
weiteres anzunehmen, wenn zum Tatbestand einer Verwaltungsübertretung der Eintritt
eines Schadens oder einer Gefahr nicht gehört und der Täter nicht glaubhaft macht, daß
ihn an der Verletzung der Verwaltungsvorschrift kein Verschulden trifft.

Grundlage für die Bemessung der Strafe ist gemäß § 19 Abs. 1 VStG die Bedeutung des
strafrechtlich geschützten Rechtsgutes und die Intensität seiner Beeinträchtigung durch
die Tat, wobei nach § 19 Abs. 2 VStG überdies die nach dem Zweck der Strafdrohung
in Betracht kommenden Erschwerungs- und Milderungsgründe, soweit sie nicht schon
die Strafdrohung bestimmen, gegeneinander abzuwägen sind und auf das Ausmaß des
Verschuldens besonders Bedacht zu nehmen ist. Unter Berücksichtigung der Eigenart
des Verwaltungsstrafrechtes sind die §§ 32 bis 35 Strafgesetzbuch (StGB) sinngemäß
anzuwenden. Die Einkommens- und Vermögensverhältnisse und allfällige Sorgepflichten
des Beschuldigten sind bei der Bemessung von Geldstrafen zu berücksichtigen.

Beschwerdevorbringen

Der Bf erblickt die Rechtswidrigkeit (Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG) des angefochtenen
Straferkenntnisses darin, dass die belangte Behörde die ordnungsgemäße Entrichtung
der Parkgebühren durch die Verwendung der beiden Parkscheine nicht festgestellt hat.
Außerdem habe die Parkscheine nicht er, sondern sein Auftraggeber, ausgefüllt und im
Fahrzeug angebracht.

Mit diesem Vorbringen ist der Bf nicht im Recht.

Zunächst ist auf die detaillierten Ausführungen im angefochtenen Straferkenntnis zu
verweisen, die die Sach- und Rechtslage zutreffend darstellen.

Der Bf hat zwar Parkscheine der Anlage II der Verordnung des Wiener Gemeinderats
über die Art der zu verwendenden Kontrolleinrichtungen in Kurzparkzonen
(Kontrolleinrichtungenverordnung)  verwendet. Diese wurden jedoch entgegen § 3 Abs. 1
Kontrolleinrichtungenverordnung nicht so entwertet, dass auf jedem Parkschein die
der Ankunftszeit entsprechenden Daten eingetragen wurden, sondern einmal 14 Uhr
(Ankunftszeit) und das zweite Mal 15 Uhr (eine Stunde nach der Ankunftszeit).
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Gut wahrnehmbar im Sinne von § 5 Kontrolleinrichtungenverordnung war jedoch nur ein
Parkschein, nämlich der obenauf gelegene mit einer vermerkten Ankunftszeit 15 Uhr.

Dieser Parkschein entsprach nicht der tatsächlichen Ankunftszeit 14 Uhr, daher erfolgte
keine ordnungsmäßige Entrichtung der Parkgebühr.

Der Inhalt des zweiten Parkscheins mit der Ankunftszeit 14 Uhr war nicht sichtbar.

Abgesehen davon, dass - wie sich dies aus den Erläuterungen auf der Rückseite jedes
Parkscheines entnehmen lässt - auch bei nebeneinanderliegenden Parkscheinen mit
unterschiedlichen Daten der Vorschrift des  § 3 Abs. 1 Kontrolleinrichtungenverordnung
nicht entsprochen worden wäre, bedarf es keiner besonderen juristischen Kenntnisse,
sondern reicht der gewöhnliche Hausverstand, um zu erkennen, dass mit einem
Parkschein, dessen Inhalt - wodurch auch immer - verdeckt ist, eine Gebührenentrichtung
im Sinne des Gesetzes nicht nachgewiesen werden kann. Daran ändert auch der
Umstand nichts, dass der verdeckte Parkschein mit der richtigen Ankunftszeit ausgefüllt
war. Die Verordnung verlangt das gut wahrnehmbare Einlegen des Parkscheins in das
Auto. War dies nicht der Fall, wurde die Abgabe nicht ordnungsgemäß entrichtet, auch
wenn ein Parkschein tatsächlich entwertet wurde.

Soweit der Bf ins Treffen führt, dass nicht er, sondern sein Auftraggeber die Parkscheine
ausgefüllt und angebracht hat, genügt der Hinweis, dass der Lenker gemäß § 5 Abs. 2
(Wiener) Parkometerabgabeverordnung zur Entrichtung der Abgabe verpflichtet ist. Wenn
sich der Lenker dabei eines Dritten bedient, hat er sich zu vergewissern, dass dieser die
Abgabe in seinem Auftrag ordnungsgemäß entrichtet hat. Tut er dies nicht, handelt er
jedenfalls fahrlässig.

Strafe

Gemäß § 1 (Wiener) Parkometerabgabeverordnung ist für das Abstellen von
mehrspurigen Kraftfahrzeugen in Kurzparkzonen (§ 25 StVO 1960) eine Abgabe
zu entrichten. Zur Entrichtung der Abgabe sind gemäß § 5 Abs. 2 (Wiener)
Parkometerabgabeverordnung Lenker, der Besitzer und der Zulassungsbesitzer zur
ungeteilten Hand verpflichtet. Jeder Lenker, der ein mehrspuriges Kraftfahrzeug in einem
Gebiet abstellt, für das eine Abgabepflicht besteht, hat die Parkometerabgabe bei Beginn
des Abstellens des Fahrzeuges zu entrichten. Gemäß § 4 Abs. 1 Parkometergesetz 2006
sind Handlungen oder Unterlassungen, durch die die Abgabe hinterzogen oder fahrlässig
verkürzt wird, als Verwaltungsübertretungen mit Geldstrafen bis zu 365 Euro zu bestrafen.

Auf Grund des festgestellten Sachverhalts ist der objektive Tatbestand der der Bf zur Last
gelegten Verwaltungsübertretung verwirklicht.

Dafür, dass es dem Bf nicht möglich oder zumutbar gewesen sei, seiner Verpflichtung
zur Entrichtung der Parkometerabgabe nachzukommen, bestehen keine Anhaltspunkte.
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Der Bf hat die Parkometerabgabe zumindest fahrlässig verkürzt (§ 5 VStG), da er es
unterlassen hat, sich zu vergewissern, dass die Abgabe ordnungsgemäß entrichtet wurde.

Bei der Strafbemessung war gemäß § 19 VStG zu berücksichtigen, dass ein öffentliches
Interesse an der ordnungsgemäßen und fristgerechten Abgabenentrichtung besteht. Wird
die Parkometerabgabe nicht mit den hierfür vorgesehenen Kontrolleinrichtungen entrichtet,
entgehen der Gemeinde Wien die entsprechenden Abgaben. Auch wenn diese Abgaben
im Einzelfall in der Regel ein bis sechs Euro nicht übersteigen werden, ist angesichts
der hohen Hinterziehungs- oder Verkürzungsanfälligkeit der Parkometerabgabe eine
Bestrafung in einer Höhe geboten, die sowohl eine individualpräventive als auch eine
generalpräventive Wirkung entfaltet.

Mildernd ist die bisherige Unbescholtenheit in Bezug auf die Parkometerabgabe zu
berücksichtigen. Erschwerungsgründe liegen keine vor.

Auch wenn der Bf nicht in Wien wohnt, ist es ihm zuzumuten, sich über die geltenden
Vorschriften über das Abstellen von Kraftfahrzeugen in gebührenpflichtigen
Kurzparkzonen zu informieren. Die wesentlichen Informationen finden sich auf der
Rückseite jedes Parkscheins oder - mit illustrativen Beispielen - etwa auch auf der Website
der Gemeinde Wien (https://www.wien.gv.at/verkehr/parken/kurzparkzonen/entwertung/
index.html). Wenn sich der Bf auf seinen in Wien wohnhaften Auftrageber verlassen hat,
ist daher dieser Umstand nicht strafmildernd zu berücksichtigen. Als ordentlicher Lenker
eines Kraftfahrzeuges hätte sich der Bf vielmehr vergewissern müssen, dass er mit den
von seinem Auftraggeber ausgefüllten und in das Fahrzeug gelegten Kurzparkscheinen
seinen Verpflichtungen nachgekommen ist.

Einkommens- und Vermögensverhältnisse und allfällige Sorgepflichten hat der Bf im
Verwaltungsverfahren nicht bekannt gegeben. Von der belangten Behörde wurde daher zu
Recht im Schätzungswege von durchschnittlichen Verhältnissen ausgegangen (vgl. VwGH
30. 6. 2004, 2001/09/0120).

Die Verhängung einer Geldstrafe von 60 Euro ist bei Annahme durchschnittlicher
Verhältnisse im gegenständlichen Fall keineswegs überhöht.

Ein Herabsetzung der Strafe oder deren gänzlicher Entfall kommt im gegenständlichen
Fall somit nicht in Betracht.

Die Festsetzung der Ersatzfreiheitsstrafe durch die belangte Behörde entspricht § 12
VStG, § 16 Abs. 1 VStG.

Auch die Kostenvorschreibung für das verwaltungsbehördliche Strafverfahren entspricht
dem Gesetz (§ 64 Abs. 1 und 2 VStG).

Öffentliche mündliche Verhandlung

§ 44 VwGVG lautet:
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§ 44. (1) Das Verwaltungsgericht hat eine öffentliche mündliche Verhandlung
durchzuführen.

(2) Die Verhandlung entfällt, wenn der Antrag der Partei oder die Beschwerde
zurückzuweisen ist oder bereits auf Grund der Aktenlage feststeht, dass der mit
Beschwerde angefochtene Bescheid aufzuheben ist.

(3) Das Verwaltungsgericht kann von einer Verhandlung absehen, wenn

1. in der Beschwerde nur eine unrichtige rechtliche Beurteilung behauptet wird oder

2. sich die Beschwerde nur gegen die Höhe der Strafe richtet oder

3. im angefochtenen Bescheid eine 500 Euro nicht übersteigende Geldstrafe verhängt
wurde oder

4. sich die Beschwerde gegen einen verfahrensrechtlichen Bescheid richtet

und keine Partei die Durchführung einer Verhandlung beantragt hat. Der
Beschwerdeführer hat die Durchführung einer Verhandlung in der Beschwerde oder im
Vorlageantrag zu beantragen. Den sonstigen Parteien ist Gelegenheit zu geben, einen
Antrag auf Durchführung einer Verhandlung zu stellen. Ein Antrag auf Durchführung einer
Verhandlung kann nur mit Zustimmung der anderen Parteien zurückgezogen werden.

(4) Soweit durch Bundes- oder Landesgesetz nicht anderes bestimmt ist, kann das
Verwaltungsgericht ungeachtet eines Parteiantrages von einer Verhandlung absehen,
wenn es einen Beschluss zu fassen hat, die Akten erkennen lassen, dass die mündliche
Erörterung eine weitere Klärung der Sache nicht erwarten lässt, und einem Entfall der
Verhandlung weder Art. 6 Abs. 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte
und Grundfreiheiten, BGBl. Nr. 210/1958, noch Art. 47 der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union, ABl. Nr. C 83 vom 30.03.2010 S. 389 entgegenstehen.

(5) Das Verwaltungsgericht kann von der Durchführung (Fortsetzung) einer Verhandlung
absehen, wenn die Parteien ausdrücklich darauf verzichten. Ein solcher Verzicht kann bis
zum Beginn der (fortgesetzten) Verhandlung erklärt werden.

(6) Die Parteien sind so rechtzeitig zur Verhandlung zu laden, dass ihnen von der
Zustellung der Ladung an mindestens zwei Wochen zur Vorbereitung zur Verfügung
stehen.

Eine mündliche Verhandlung wurde nicht beantragt. Auf das Recht, einen derartigen
Antrag in der Beschwerde zu stellen, wurde in der Rechtsmittelbelehrung des
angefochtenen Straferkenntnisses ausdrücklich hingewiesen.

Von der Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung war gemäß § 44 Abs. 3
Z 3 VwGVG abzusehen, da in dem angefochtenen Bescheid jeweils eine 500 Euro nicht
übersteigende Geldstrafe verhängt wurde, die Durchführung einer Verhandlung nicht
beantragt wurde, der sich aus der Aktenlage ergebende Sachverhalt unstrittig ist und der
Bf nichts vorgetragen hat, das dessen ungeachtet die Durchführung einer Verhandlung
geboten erscheinen ließe.
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Abweisung der Beschwerde

Das angefochtene Straferkenntnis erweist sich somit nicht als rechtswidrig (Art. 130 Abs. 1
Z 1 B-VG), die Beschwerde ist daher gemäß § 50 VwGVG i. V. m. § 24 Abs. 1 BFGG und
§ 5 WAOR als unbegründet abzuweisen.

Kosten

Gemäß § 52 Abs. 1 VwGVG ist in jedem Erkenntnis des Verwaltungsgerichtes, mit dem
ein Straferkenntnis bestätigt wird, auszusprechen, dass der Bestrafte einen Beitrag zu den
Kosten des Strafverfahrens zu leisten hat.

Dieser Beitrag ist gemäß § 52 Abs. 2 VwGVG für das Beschwerdeverfahren mit
20% der verhängten Strafe, mindestens jedoch mit zehn Euro zu bemessen; bei
Freiheitsstrafen ist zur Berechnung der Kosten ein Tag Freiheitsstrafe gleich 100 Euro
anzurechnen. Der Kostenbeitrag fließt der Gebietskörperschaft zu, die den Aufwand des
Verwaltungsgerichtes zu tragen hat.

Die Kosten waren daher mit 12,00 Euro (20% von 60,00 Euro) zu bestimmen.

Vollstreckung

Soweit dies nicht in der BAO, im ZollR-DG oder im FinStrG geregelt ist, hat das
Bundesfinanzgericht gemäß § 25 Abs. 2 BFGG in seiner Entscheidung zu bestimmen,
welche Abgabenbehörde oder Finanzstrafbehörde die Entscheidung zu vollstrecken hat.
Für gemäß Art. 131 Abs. 5 B-VG dem Bundesfinanzgericht übertragene Rechtsmittel
betreffend Verwaltungsübertretungen hat die Vollstreckung diesbezüglicher Erkenntnisse
und Beschlüsse nach den Bestimmungen des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 1991
(VVG) zu erfolgen.

Die Vollstreckung der Entscheidungen des Bundesfinanzgerichts in
Verwaltungsstrafsachen, die keine Finanzstrafsachen sind, ist in den in § 25 Abs. 2
BFGG genannten Gesetzen nicht geregelt. Mit dem Abgabenänderungsgesetz 2014
(AbgÄG 2014) wurde zwar § 25 BFGG geändert, nicht aber - offenbar infolge eines
Redaktionsversehens - § 1 Abs. 1 Z 3 VVG oder § 1 Abs. 1 Z 3 VVG von Gesetzes
gemäß § 25 Abs. 2 BFGG wegen in Angelegenheiten der Verwaltungsstrafsachen auf
das Bundesfinanzgericht erstreckt. Daher ist die Bezirksverwaltungsbehörde nach dieser
Bestimmung zwar zur Vollstreckung von Entscheidungen der Verwaltungsgerichte im
Allgemeinen, nicht aber jener des Bundesfinanzgerichts zuständig.

Das Bundesfinanzgericht hatte somit nach § 25 Abs. 2 BFGG eine Vollstreckungsbehörde
zu bestimmen, um die Vollstreckbarkeit seiner Entscheidung sicherzustellen.
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Dem Magistrat der Stadt Wien obliegt bereits gemäß § 1 Abs. 1 Z 3 VVG die Vollstreckung
der von den Verwaltungsgerichten erlassenen Erkenntnisse und Beschlüsse, allerdings
- da ursprünglich auf eine Übertragung von Aufgaben gemäß Art. 131 Abs. 5 B-VG nicht
Bedacht genommen wurde und mit dem AbgÄG 2014 offenkundig eine Anpassung infolge
eines Redaktionsversehens unterblieb - mit Ausnahme jener des Bundesfinanzgerichtes.

§ 25 Abs. 2 BFGG spricht von "Abgabenbehörden" und nicht von "Abgabenbehörden
des Bundes"; der Magistrat der Stadt Wien ist auch Abgabenbehörde, sodass dessen
Bestimmung als Vollstreckungsbehörde durch das Bundesfinanzgericht jedenfalls
zulässig ist. Dies dürfte auch dem Willen des Gesetzgebers entsprechen, der in § 1
Abs. 1 Z 3 VVG grundsätzlich die Vollstreckung von Erkenntnissen und Beschlüssen
der Verwaltungsgerichte durch die Bezirksverwaltungsbehörden vorsieht und - anders
als in jenen Verfahren, in denen belangte Behörden vor dem Bundesfinanzgericht
Abgabenbehörden oder Finanzstrafbehörden des Bundes sind - hier belangte Behörde
eine Bezirksverwaltungsbehörde ist.

Es entspricht der gesetzgeberischen Konzeption, dass Vollstreckungsbehörde
grundsätzlich jene Behörde sein soll, der die Einhebung der entsprechenden Abgabe,
Strafe oder der Verfahrenskosten obliegt. Dies ist im verwaltungsbehördlichen
Strafverfahren in Bezug auf Hinterziehungen oder fahrlässige Verkürzungen der
(Wiener) Parkometerabgabe der Magistrat der Stadt Wien, daher erweist sich - schon
zur Vermeidung eines Auseinanderfallens der Vollstreckungszuständigkeiten - dessen
Bestimmung als Vollstreckungsbehörde als zweckmäßig. Hierfür spricht auch, dass
nach § 24 Abs. 1 BFGG die Vollstreckung von Erkenntnissen und Beschlüssen in
gemäß Art. 131 Abs. 5 B-VG dem Bundesfinanzgericht übertragenen Rechtsmitteln
betreffend Verwaltungsübertretungen nach den Bestimmungen des VVG zu erfolgen
hat und die - grundsätzlich ebenfalls in Betracht kommenden - Abgabenbehörden und
Finanzstrafbehörden des Bundes nicht das VVG, sondern die Abgabenexekutionsordnung
(AbgEO) anzuwenden haben (§§ 1 ff AbgEO, §§ 172, 185 Finanzstrafgesetz - FinStrG).

Daher war der Magistrat der Stadt Wien ausdrücklich gemäß § 25 Abs. 2 BFGG als
Vollstreckungsbehörde zu bestimmen.

Der Beitrag zu den Kosten des Beschwerdeverfahrens (12,00 Euro) ist zusammen mit
der Geldstrafe (60,00 Euro) und dem Beitrag zu den Kosten des behördlichen Verfahrens
(10,00 Euro) somit an den Magistrat der Stadt Wien zu entrichten.

Informativ wird mitgeteilt, dass die Einzahlung auf folgendes Bankkonto des Magistrats
der Stadt Wien bei der UniCredit Bank Austria AG erfolgen kann: Empfänger: MA
6 - BA 32 - Verkehrsstrafen, BIC: BKAUATWW, IBAN: AT38 1200 0006 9625 5207.
Verwendungszweck: Die Geschäftszahl des Straferkenntnisses (MA 67-PA-744*****).
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Unzulässigkeit der Revision

Gegen diese Entscheidung ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG eine Revision durch die
belangte Behörde nach Art. 133 Abs. 6 Z 2 B-VG nicht zulässig, da das Erkenntnis
nicht von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung
zukommt, insbesondere weil das Erkenntnis nicht von der Rechtsprechung des
Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende
Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht
einheitlich beantwortet wird. Die Entscheidung folgt vielmehr der darstellten ständigen
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes.

Eine Revision durch die beschwerdeführende Partei wegen Verletzung in Rechten nach
Art. 133 Abs. 6 Z 1 B-VG ist gemäß § 25a Abs. 4 VwGG kraft Gesetzes nicht zulässig.

Rechtsmittelbelehrung und Hinweise

Der beschwerdeführenden Partei steht das Recht zu, innerhalb von sechs Wochen
ab Zustellung dieses Erkenntnisses eine Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof
zu erheben. Die Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof muss – abgesehen von
den gesetzlich bestimmten Ausnahmen – durch einen bevollmächtigten Rechtsanwalt
abgefasst und eingebracht werden.

Für eine Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof ist gemäß § 17a Z. 1
Verfassungsgerichtshofgesetz 1953 (VfGG) eine Eingabegebühr von 240 Euro beim
Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und Glückspiel zu entrichten.

Gemäß Art. 133 Abs. 6 Z 1 B-VG i. V. m. § 25a Abs. 4 VwGG ist eine Revision durch die
beschwerdeführende Partei nicht zulässig.

Der belangten Behörde steht die außerordentliche Revision an den
Verwaltungsgerichtshof offen. Diese ist innerhalb von sechs Wochen ab dem Tag der
Zustellung des Erkenntnisses beim Bundesfinanzgericht einzubringen.

Wien, am 17. Juni 2014


